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     Antrag auf amtliche Anerkennung als Ausbildungsstelle für die Schulung in  
Erster Hilfe gem. § 68 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 

             

      Antrag auf Verlängerung der amtlichen Anerkennung als Ausbildungsstelle für die 
Schulung in Erster Hilfe gem. § 68 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 

 

 
Anlagen: -  Formular Anlage 1 (Lehrkräfte) 
                -  Formular Anlage 2 (Schulungsräume) 
                -  Formular Anlage 3 (Lehrmittel) 

Antragsteller                      
Name der Stelle 
Straße der Stelle 
PLZ/Ort der Stelle              

 
 
 
 

Ansprechpartner               
Name und Funktion  
                                           

 
 

  Falls Antragsteller eine juristische  
  Person ist: Vertretungsberechtigter  
  für die juristische Person  
  Name und Funktion      

 
 

Tel. Nummer                    
Antragsteller 
Ansprechpartner    

 
 

Mobil                                   
Ansprechpartner      
                                        

 
 

Fax Nummer                      
Ansprechpartner                              

 
 

Mail                                  
Ansprechpartner                         

 
 

Unterlagen * 
§ 68 FeV i.V.m. Pkt. 7.1. der Richtlinie 

 
(alle Nachweise bitte beifügen) 

 
 

      Lehrplan nach Nummer 1 für 9 Unterrichtseinheiten 
          Nr. 7.1. a) der Richtlinie 
 

      Übersicht der Lehrmittel nach Nummer 3.2 
          (Demonstrations- und Übungsmaterialien) 
          Nr. 7.1. b) der Richtlinie 
          (Anlage 3) 
 

      Bescheinigung über die Qualifikation der Lehrkräfte nach  
          Nummer 4 
          Nr. 7.1. c) der Richtlinie  
          (Anlage 1) 
 

      Nachweis geeigneter Räumlichkeiten nach Nummer 3.1.  
          Nr. 7.1. e) der Richtlinie 
          (Anlage 2) 
 

      Nachweis Haftpflichtversicherung 
          nach Nr. 4.5 der Richtlinie 
 
*nach Eingang des Antrages erhalten Sie mit der Eingangsbestätigung und 

dem Geschäftszeichen ein Anforderungsschreiben für ein 
„Führungszeugnis nach § 30 a BZRG zur Vorlage bei der Behörde“, 
welches Sie bei Ihrem örtlich zuständigen Melderegister vorlegen müssen. 

Ort der Antragstellung/ Datum 
Unterschrift des Antragstellers 

 


